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Landesverordnung
zur Neuregelung von Fachschulrecht sowie zur Änderung 

von Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsrecht für Lehrämter 
Vom 30. Oktober 2024

Aufgrund
des § 11 Abs. 7 Satz 7, des § 53 Abs. 1 in Verbindung mit § 45 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 und des § 100 Abs. 2 des Schulgesetzes 
vom 30. März 2004 (GVB1. S. 239), zuletzt geändert durch 
§ 80 des Gesetzes vom 27. Dezember 2022 (GVB1. S. 413), 
BS 223-1, wird hinsichtlich der Artikel 1, 2 und 5 Satz 2 im 
Benehmen mit dem Landeselternbeirat,

des § 25 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes 
vom 20. Oktober 2010 (GVB1. S. 319), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (GVB1. S. 254), BS 
2030-1, wird hinsichtlich der Artikel 3 und 5 Satz 1 im Ein
vernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport 
und dem Ministerium der Finanzen und

des § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 des Schulgesetzes 
wird hinsichtlich der Artikel 4 und 5 Satz 1 im Benehmen mit 
dem Ministerium des Innern und für Sport 
verordnet:

Artikel 1
Fachschulverordnung

Agrarwirtschaft, Gestaltung, Hauswirtschaft, Technik 
und Wirtschaft

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Bildungsgänge der öffent
lichen Fachschulen nach § 11 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 7 des 
Schulgesetzes (SchulG) mit den Fachbereichen Agrarwirt
schaft, Gestaltung, Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft. 
Sie gilt im Rahmen des § 22 Abs. 3 SchulG und des § 18 Abs. 2 
und 3 des Privatschulgesetzes auch für die entsprechenden 
Bildungsgänge von staatlich anerkannten Ersatzschulen in 
freier Trägerschaft.

(2) Soweit diese Verordnung keine besonderen Bestimmun
gen enthält, gilt die Schulordnung für die öffentlichen berufs
bildenden Schulen vom 9. Mai 1990 (GVB1. S. 127; 1991 S. 87, 
BS 223-1-41) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Fachbereiche, Fachrichtungen

(1) Fachschulen nach dieser Verordnung können gemäß der 
Rahmenvereinbarung über Fachschulen, Beschluss der Kul
tusministerkonferenz vom 7. November 2002 in der jeweils 
geltenden Fassung (Beschlusssammlung der Kultusminister
konferenz, Beschluss-Nr. 430) mit folgenden Fachbereichen 
geführt werden:
1. Agrarwirtschaft,
2. Gestaltung,
3. Hauswirtschaft,
4. Technik und
5. Wirtschaft.

(2) Die Fachbereiche dieser Fachschulen gliedern sich mit 
Ausnahme des Fachbereichs Hauswirtschaft in Fachrich
tungen gemäß der Anlage zur Rahmenvereinbarung über 
Fachschulen, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
7. November 2002 in der jeweils geltenden Fassung. Fach
richtungen des Fachbereichs Hauswirtschaft kann die oberste 
Schulbehörde festlegen. Die Errichtung, Aufhebung, Erwei
terung oder Einschränkung von Fachbereichen und Fach
richtungen von Fachschulen unterliegt dem Verfahren gemäß 
§ 91 SchulG.

§ 3 
Ziel

Fachschulen führen zu qualifizierten Abschlüssen der zwei
ten beruflichen Fortbildungsstufe nach § 53 a Abs. 1 Nr. 2 
und § 53 c des Berufsbildungsgesetzes und der Anlage zur 
Rahmenvereinbarung über Fachschulen, Beschluss der Kul
tusministerkonferenz vom 7. November 2002 in der jeweils 
geltenden Fassung. Fachkräfte mit in der Regel beruflicher 
Erfahrung erwerben dort Kompetenzen zur Planung, Bear
beitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufga
ben und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen 
Steuerung von Prozessen in einem beruflichen Tätigkeitsfeld.
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§ 4
Unterrichtsform, Dauer

(1) Die Bildungsgänge werden in Voll- oder Teilzeitunterricht 
angeboten. Der planmäßige Unterricht umfasst auf der zwei
ten beruflichen Fortbildungsstufe den durch die Rahmenver
einbarung über Fachschulen, Beschluss der Kultusminister
konferenz vom 7. November 2002 in der jeweils geltenden 
Fassung für die jeweilige Fachrichtung vorgegebenen Min
destumfang. Der Wechsel der Unterrichtsform für einen Bil
dungsgang an einer Fachschule bedarf der Zustimmung der 
Schulbehörde.

(2) Ein Teil des Unterrichts kann in besonderen Lehr- und 
Lernformen angeboten werden. Ein schulisches Konzept, 
das die Einbeziehung besonderer Lehr- und Lernformen in 
den Unterricht vorsieht, bedarf der Genehmigung durch die 
Schulbehörde.

(3) Der Besuch der Fachschule kann auf Antrag bis zu einem 
Schuljahr unterbrochen werden; längere Unterbrechungen 
bedürfen der Zustimmung der Schulbehörde. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf ein Angebot der noch fehlenden Lernmo- 
dule aus den Lernbereichen nach § 5 Abs. 1 im Anschluss an 
die Unterbrechung. Einzelne Lernmodule aus den Lernberei
chen nach § 5 Abs. 1 können auch an einer anderen Fachschu
le am gleichen oder einem anderen Standort besucht werden. 
Ein Wechsel aus einem Bildungsgang in Teilzeitunterricht in 
einen solchen in Vollzeitunterricht ist nur möglich, wenn die 
Aufnahmevoraussetzungen für den Bildungsgang in Vollzeit
unterricht vorliegen.

§ 5.
U nterricht

(1) Der Unterricht an Fachschulen wird in Lernmodulen 
erteilt, die einem fachrichtungsübergreifenden und einem 
fachrichtungsbezogenen Lernbereich zugeordnet werden. 
Innerhalb des fachrichtungsbezogenen Lernbereichs bietet 
die Fachschule besondere Wahlpflichtlernmodule zur Ver
tiefung an. Diese müssen mit ihrer jeweiligen Vertiefungs
richtung mindestens für die Zeit, in der sie von Schülerin
nen und Schülern verbindlich belegt worden sind, durch die 
Fachschule angeboten werden. Besondere Wahlpflichtlern
module zur Vertiefung können von der Fachschule auch in 
Kooperation mit Betrieben angeboten werden. Das Angebot 
besonderer Wahlpflichtlernmodule zur Vertiefung bedarf der 
Zustimmung der Schulbehörde.

(2) Das Nähere über die Aufteilung des Unterrichts in Lern
module des fachrichtungsübergreifenden und des fachrich
tungsbezogenen Lernbereichs sowie besondere Wahlpflicht
lernmodule zur Vertiefung regeln die Stundentafel und der 
Lehrplan.

(3) Schülerinnen und Schüler können auf Antrag von der 
Teilnahme an höchstens der Flälfte der Lernmodule durch 
die Schulleitung befreit werden, sofern sie das Lernmodul be
reits im Rahmen eines anderen Bildungsgangs abgeschlossen 
haben. Eine Befreiung ist auch möglich, wenn nachgewiesen 
wird, dass die Qualifikation auf andere Weise erworben wur
de. Der Antrag ist spätestens am dritten Unterrichtstag eines 
Lernmoduls zu stellen. Die Befreiung ist auf den Zeugnissen 
nach § 7 Abs. 2 und § 14 zu vermerken.

§ 6
Aufnahmevoraussetzungen

(1) Die Aufnahme in die Fachschule setzt den Abschluss in

einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks
ordnung oder dem Recht der Länder anerkannten und für die 
Zielsetzung der jeweiligen Fachrichtung einschlägigen Ausbil
dungsberuf, eine entsprechende berufliche Tätigkeit von min
destens einem Jahr und, soweit während der Berufsausbildung 
die Pflicht zum Besuch der Berufsschule bestand, den Ab
schluss der Berufsschule voraus. Bei Bildungsgängen in Teil
zeitunterricht kann die entsprechende berufliche Tätigkeit 
während des Besuchs der Fachschule abgeleistet werden. Sie 
kann auch in Form eines einschlägigen Praktikums abgeleistet 
werden. In den Fällen der Sätze 2 und 3 ist der Nachweis mit 
der Meldung zur Abschlussprüfung vorzulegen.

(2) Bewerberinnen oder Bewerber, die die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllen, können in die Fachschule aufge
nommen werden, sofern sie den Abschluss der Berufsschule 
oder einen gleichwertigen Bildungsstand sowie eine mindes
tens zweijährige einschlägige berufliche Tätigkeit nachweisen. 
Auf die einschlägige berufliche Tätigkeit kann der Besuch ei
ner einschlägigen Berufsfachschule angerechnet werden. Die 
oberste Schulbehörde kann für einen Fachbereich nach § 2 
Abs. 1 zusätzlich weitere Abweichungen von den Aufnahme
voraussetzungen nach Absatz 1 zulassen, wenn Bewerberin
nen und Bewerber in einem Berufsfeld bereits aufgrund einer 
ausreichenden einschlägigen beruflichen oder vergleichbaren 
Tätigkeit nachweisen können, dass sie über die notwendige 
Praxiserfahrung verfügen, um die berufliche Weiterbildung 
an der Fachschule erfolgreich absolvieren zu können.

(3) Im Falle des § 2 Abs. 1 Nr. 3 kann in eine Fachschule auf
genommen werden, wer eine abgeschlossene einschlägige Be
rufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung mit 
einer Regelausbildungsdauer von drei Jahren oder den Ab
schluss einer Berufsfachschule einer einschlägigen Fachrich
tung zusammen mit einer mindestens zweijährigen berufli
chen Tätigkeit oder einem mindestens einjährigen Praktikum 
in hauswirtschaftlichen Mittel- oder Großbetrieben nach
weist. An die Stelle einer einschlägigen Berufsausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf nach Satz 1 kann eine 
einschlägige, für den Besuch der Fachschule förderliche be
rufliche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren treten; hierauf 
kann die selbstständige Führung eines Mehrpersonenhaus
halts mit bis zu zwei Jahren angerechnet werden.

(4) Über die Aufnahme von Bewerberinnen und Bewerbern 
mit Vorbildungsnachweisen, die außerhalb des Geltungsbe
reichs des Grundgesetzes erworben wurden, entscheidet die 
Schulbehörde.

§ 7
Leistungsfeststellungen 

und Leistungsbeurteilungen 
in den Lernmodulen

(1) In den Lernmodulen der Lernbereiche nach § 5 mit 
Ausnahme des Lernmoduls nach § 10 Abs. 1 Satz 2 finden 
Leistungsfeststellungen und Leistungsbeurteilungen in ent
sprechender Anwendung der §§ 31 und 34 Abs. 2, 4 und 5 
und der §§ 35 und 36 der Schulordnung für die öffentlichen 
berufsbildenden Schulen statt. Auf der Grundlage der Leis
tungsfeststellungen und Leistungsbeurteilungen wird für je
des Lernmodul eine Endnote in entsprechender Anwendung 
des § 34 Abs. 2 und des § 45 Abs. 2, 7, 8 und 10 der Schulord
nung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen gebildet.

(2) Alle in einem Schuljahr unterrichteten Lernmodule wer
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den in einem Jahreszeugnis bescheinigt. Das Jahreszeugnis 
enthält den Vor- und Familiennamen sowie Geburtstag und 
Geburtsort der Schülerin oder des Schülers, die Bezeichnung 
der Lernmodule und die erreichte Endnote. Abgeschlossene 
Lernmodule werden in das nächste Jahreszeugnis übertragen. 
§ 39 Abs. 1 Satz 1 bis 3 sowie die §§ 47 bis 52 der Schul
ordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen finden 
keine Anwendung. Auf Antrag kann die Schule den erfolg
reichen Besuch einzelner Lernmodule zertifizieren.

(3) Ein Lernmodul, dessen Endnote schlechter als „ausrei
chend“ ist, kann einmal wiederholt werden. Die Fachschule 
kann festlegen, dass die Schülerin oder der Schüler nur an 
einzelnen Teilen oder an einzelnen Leistungsfeststellungen 
und Leistungsbeurteilungen des zu wiederholenden Lernmo
duls teilnimmt.

§ 8
Abschlussprüfung

(1) Der Bildungsgang wird mit einer staatlichen Prüfung 
abgeschlossen, in der die im Unterricht erworbene Gesamt
qualifikation festgestellt wird. Die Abschlussprüfung besteht 
aus einer schriftlichen Prüfung und einem Abschlussprojekt. 
Das Abschlussprojekt kann nach § 10 Abs. 5 Satz 1 durch 
eine weitere Prüfungsarbeit nach § 9 Abs. 1 Satz 1 sowie eine 
mündliche Prüfung ersetzt werden; die Abschlussprüfung be
steht in diesem Fall aus einer schriftlichen Prüfung mit drei 
Prüfungsarbeiten nach § 9 und einer mündlichen Prüfung.

(2) Auf Antrag hat die Schulleitung die zum Ausgleich einer 
Behinderung erforderlichen Arbeitserleichterungen in den 
Prüfungsteilen zuzulassen.

§ 9
Schriftliche Prüfung

(1) In der schriftlichen Prüfung werden am Ende des Bil
dungsgangs zwei Prüfungsarbeiten mit einer Prüfungsdauer 
von jeweils mindestens drei Zeitstunden gefertigt. Die Prü
fungsthemen jeder Prüfungsarbeit müssen jeweils einem 
Lernmodul des fachrichtungsbezogenen Lernbereichs zu
zuordnen sein. Die Lernmodule der schriftlichen Prüfung 
sind zu Beginn des Schuljahrs, in dem die Abschlussprüfung 
stattfindet, festzulegen und den Schülerinnen und Schülern 
mitzuteilen; das Nähere regelt die oberste Schulbehörde in 
der Stundentafel und im Lehrplan.

(2) Jede schriftliche Prüfungsarbeit wird von zwei fachlich 
zuständigen Lehrkräften jeweils gesondert benotet; § 7 Satz 1 
und 2 der Prüfungsordnung für die berufsbildenden Schulen 
vom 29. April 2011 (GVB1. S. 108, BS 223-1-36) in der jeweils 
geltenden Fassung gilt entsprechend. Aus den Einzelnoten 
der Fachlehrkräfte wird für jede Prüfungsarbeit eine Gesamt
note als arithmetisches Mittel gebildet.

(3) Die Endnote der schriftlichen Prüfung wird aus dem 
arithmetischen Mittel der Gesamtnoten beider Prüfungsar
beiten gebildet. Ergibt sich bei der Errechnung der Endnote 
ein Bruchwert, so wird bis zu einem Zahlenwert bis 0,5 ab
gerundet und im Übrigen aufgerundet. Die schriftliche Prü
fung ist insgesamt bestanden, wenn mindestens die Endnote 
„ausreichend“ erreicht wird.

§ 10
Abschlussprojekt

(1) Das Abschlussprojekt beginnt frühestens sechs Monate 
vor Beendigung des Bildungsgangs, in begründeten Ausnah

mefällen zwölf Monate vor Beendigung des Bildungsgangs. 
Es ist Bestandteil eines eigenen Lernmoduls. Die Schülerin
nen und Schüler fertigen eine Projektarbeit, indem sie zu ei
ner Aufgabe aus dem jeweiligen beruflichen Handlungsfeld 
praxisgerechte Lösungen planen, die zur Realisierung not
wendigen Maßnahmen durchführen und das Ergebnis selbst 
beurteilen, dokumentieren und präsentieren. Die Projekt
arbeit soll berufliche Handlungskompetenz verdeutlichen 
und muss einem Thema des fachrichtungsbezogenen Lernbe
reichs zuzuordnen sein.

(2) Die Projektarbeit kann einzeln oder in Gruppen von bis 
zu vier Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden. Die 
Bearbeitungsdauer beträgt bei Vollzeitunterricht sechs bis 
acht Wochen, bei Teilzeitunterricht 12 bis 16 Wochen. Das 
Thema, die Bearbeitungsdauer im Rahmen des Satzes 2 und 
der daraus folgende Abgabetermin der Projektarbeit werden 
von einer betreuenden Lehrkraft oder einem betreuenden 
Lehrkräfteteam festgelegt. Wird eine Projektarbeit von einer 
Gruppe durchgeführt, ist bei der Themenstellung sicherzu
stellen, dass die individuellen Leistungen der an der Arbeit 
Beteiligten festgestellt und bewertet werden können. Für die 
Projektarbeit wird in entsprechender Anwendung des § 34 
Abs. 2 und des § 45 Abs. 2 und 8 der Schulordnung für die 
öffentlichen berufsbildenden Schulen eine Note durch die be
treuenden Lehrkräfte gebildet.

(3) Nach Bekanntgabe der Note für die Projektarbeit findet 
eine mündliche Prüfung mit einer Präsentation der Projekt
arbeit und einem Kolloquium statt. Hierfür bildet die Schule 
einen Prüfungsausschuss aus mindestens zwei fachlich zu
ständigen Lehrkräften. Mindestens ein Mitglied muss zu den 
betreuenden Lehrkräften nach Absatz 2 Satz 3 gehören. Die 
mündliche Prüfung hat einen zeitlichen Umfang von mindes
tens 30 Minuten je Schülerin oder Schüler. Das Kolloquium 
bildet den Schwerpunkt der mündlichen Prüfung. Für die 
mündliche Prüfung wird in entsprechender Anwendung des 
§ 34 Abs. 2 und des § 45 Abs. 2 und 8 der Schulordnung für 
die öffentlichen berufsbildenden Schulen eine Note gebildet.

(4) Aus der Note der Projektarbeit und der Note der münd
lichen Prüfung wird eine Gesamtnote für das Abschlusspro
jekt als arithmetisches Mittel aus den beiden Teilleistungen 
errechnet. Ergibt sich bei der Errechnung der Gesamtnote 
ein Bruchwert, so wird bis zu einem Zahlenwert bis 0,5 ab
gerundet und im Übrigen aufgerundet. Das Abschlussprojekt 
ist insgesamt bestanden, wenn mindestens die Gesamtnote 
„ausreichend“ erreicht wird.

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann nach Beschluss 
der Bildungsgangkonferenz festlegen, dass das Abschlusspro
jekt durch eine weitere Prüfungsarbeit nach § 9 Abs. 1 Satz 1 
für alle Schülerinnen und Schüler einer Fachrichtung sowie 
eine mündliche Prüfung ersetzt wird. Der Beschluss ist zum 
Schuljahresbeginn zu treffen und gilt für alle Schülerinnen 
und Schüler, die in Kenntnis dieses Beschlusses den Bildungs
gang begonnen haben, bis diese ihn ordnungsgemäß beenden 
konnten. Für die Durchführung der schriftlichen Prüfung 
gilt § 9 mit der Maßgabe entsprechend, dass drei Prüfungs
arbeiten zu fertigen sind. Die mündliche Prüfung ist nach 
Bekanntgabe der Endnote der schriftlichen Prüfung durch
zuführen, die Prüfungsthemen sind dem fachrichtungsbezo
genen Lernbereich zuzuordnen. Für die Durchführung der 
mündlichen Prüfung gelten die Regelungen des Absatzes 3 
Satz 2, 4 und 6 entsprechend.



354 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 12. November 2024 Nr. 25

§ 11
Abschluss

(1) Der Bildungsgang ist insgesamt bestanden, wenn in der 
schriftlichen Prüfung und im Abschlussprojekt jeweils min
destens die Note „ausreichend“ erreicht und alle Lernmodule 
nach § 5 mit mindestens der Endnote „ausreichend“ abge
schlossen wurden. Wurde die schriftliche Prüfung oder das 
Abschlussprojekt oder beides nicht bestanden, kann die nicht 
bestandene Prüfung einmal zum nächsten Prüfungstermin 
wiederholt werden.

(2) Im Fall des § 10 Abs. 5 ist der Bildungsgang insgesamt be
standen, wenn in der schriftlichen Prüfung und in der münd
lichen Prüfung jeweils mindestens die Note „ausreichend“ 
erreicht und alle Lernmodule nach § 5 mit mindestens der 
Endnote „ausreichend“ abgeschlossen wurden. Wurde die 
schriftliche Prüfung oder die mündliche Prüfung oder beides 
nicht bestanden, kann die nicht bestandene Prüfung einmal 
zum nächsten Prüfungstermin wiederholt werden.

§ 12
Nichtschülerprüfung

(1) Nichtschülerinnen und Nichtschüler, die die Aufnahme
voraussetzungen für den Bildungsgang einer Fachschule erfül
len, können die Gesamtqualifikation des Fachschulbildungs
gangs durch die erfolgreiche Teilnahme an einer schriftlichen 
Prüfung in jedem Lernmodul des fachrichtungsübergreifen- 
den und des fachrichtungsbezogenen Lernbereichs nach § 5 
sowie an den Bestandteilen der Abschlussprüfung nach den 
§§ 8 bis 10 erwerben.

(2) Inhalt, Umfang und Bewertung von Prüfungen, die Be
standteil der Abschlussprüfung nach § 8 sind, richten sich 
nach den §§ 9 und 10.

(3) Der Inhalt der schriftlichen Prüfung in den Lernmodulen 
des fachrichtungsübergreifenden und des fachrichtungsbezo
genen Lernbereichs nach § 5 bestimmt sich nach den Kom
petenzbeschreibungen und Lerninhalten der Lernmodule im 
Lehrplan und die Prüfungsdauer beträgt mindestens zwei 
Zeitstunden je Prüfung in einem Lernmodul. Für die Bewer
tung gilt § 34 Abs. 2 der Schulordnung für die öffentlichen 
berufsbildenden Schulen entsprechend.

(4) Die Gesamtqualifikation des Fachschulbildungsgangs 
wird erreicht, wenn in allen schriftlichen Prüfungen der 
Lernmodule des fachrichtungsübergreifenden und des fach
richtungsbezogenen Lernbereichs nach § 5 sowie den Prüfun
gen nach den §§ 9 und 10 mindestens die Note „ausreichend“ 
erreicht wird.

(5) Wird die Gesamtqualifikation nicht erreicht, können die 
einzelnen schriftlichen Prüfungen der Lernmodule des fach
richtungsübergreifenden und des fachrichtungsbezogenen 
Lernbereichs nach § 5 oder die Prüfung nach § 9 oder § 10, 
in denen jeweils nicht mindestens die Note „ausreichend“ 
erreicht wurde, einmal zum nächsten Prüfungstermin wie
derholt werden.

§ 13
Berufsbezeichnungen

Wer den Bildungsgang zur Erlangung eines qualifizierten Ab
schlusses der zweiten Fortbildungsstufe insgesamt nach § 11 
oder die Gesamtqualifikation des Fachschulbildungsgangs 
nach § 12 Abs. 4 bestanden hat, ist berechtigt, folgende Be
rufsbezeichnungen gemäß der Anlage zur Rahmenvereinba

rung über Fachschulen, Beschluss der Kultusministerkonfe
renz vom 7. November 2002 in der jeweils geltenden Fassung 
zu führen:
1. im Fachbereich Agrarwirtschaft „Staatlich geprüfte Ag

rarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt 
Fachrichtung .Bezeichnung der Fachrichtung1, (Bachelor 
Professional in Agrarwirtschaft)“,

2. im Fachbereich Gestaltung „Staatlich geprüfte Gestalte
rin/Staatlich geprüfter Gestalter Fachrichtung ,Bezeich
nung der Fachrichtung1, (Bachelor Professional in Gestal
tung)“,

3. im Fachbereich Hauswirtschaft „Staatlich geprüfte haus
wirtschaftliche Betriebsleiterin/Staatlich geprüfter haus
wirtschaftlicher Betriebsleiter (Bachelor Professional in 
Hauswirtschaft)“,

4. im Fachbereich Technik „Staatlich geprüfte Technikerin/ 
Staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung .Bezeichnung 
der Fachrichtung1, (Bachelor Professional in Technik)“,

5. im Fachbereich Wirtschaft „Staatlich geprüfte Betriebs
wirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt Fachrichtung ,Be
zeichnung der Fachrichtung1, (Bachelor Professional in 
Wirtschaft)“.

§ 14
Zeugnisse

(1) Wer an einer Fachschule nach § 2 Abs. 1 den Bildungsgang 
zur Erlangung eines qualifizierten Abschlusses der zweiten 
beruflichen Fortbildungsstufe insgesamt nach § 11 oder die 
Gesamtqualifikation des Fachschulbildungsgangs nach § 12 
Abs. 4 bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis. In dem 
Abschlusszeugnis wird eine Berufsbezeichnung der zweiten 
beruflichen Fortbildungsstufe nach § 13 vermerkt.

(2) Das Abschlusszeugnis erhält bei Berufsbezeichnungen 
nach § 13 folgende Zeugnisbemerkungen: „Dieser Abschluss 
der Fachschule nach der Fachschul Verordnung Agrarwirt
schaft, Gestaltung, Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft 
vom 30. Oktober 2024 (GVB1. S. 351, BS 223-1-24) entspricht 
der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002) in der der
zeit geltenden Fassung und wird von allen Ländern in der 
Bundesrepublik Deutschland anerkannt. Er gilt als eine der 
Meisterprüfung vergleichbare Prüfung und berechtigt gemäß 
§ 65 Abs. 2 Satz 3 des Hochschulgesetzes zum unmittelbaren 
Hochschulzugang für das Studium an Hochschulen für ange
wandte Wissenschaften und an Universitäten in Rheinland- 
Pfalz.“

(3) Auf dem Abschlusszeugnis werden die Bezeichnungen und 
Endnoten aller abgeschlossenen Lernmodule nach § 5, das 
Thema des Abschlussprojekts, die Endnote der schriftlichen 
Prüfung nach § 9 Abs. 3 und die Gesamtnote des Abschluss
projekts nach § 10 Abs. 4, im Falle von § 8 Abs. 1 Satz 3 die 
Endnote der schriftlichen Prüfung nach § 9 Abs. 3 und die 
Note der mündlichen Prüfung nach § 10 Abs. 5 Satz 5, ver
merkt. Im Falle des erfolgreichen Erwerbs der Gesamtqualifi
kation nach § 12 gilt Satz 1 entsprechend. Aus allen auf dem 
Abschlusszeugnis vermerkten Noten wird eine Gesamtnote 
als arithmetisches Mittel aus allen Einzelnoten gebildet und 
ausgewiesen. Die Gesamtnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma berechnet; es wird nicht gerundet. Lernmodule nach 
§ 5 Abs. 3 bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.

(4) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler die Fachschule 
nach § 2 Abs. 1 vor Beendigung des Bildungsgangs, erhält sie 
oder er ein Abgangszeugnis. Im Abgangszeugnis werden die
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Bezeichnungen und Endnoten aller abgeschlossenen Lern- 
module nach § 5 vermerkt.

§ 15
Besondere berufliche Teilqualifikationen

(1) Die oberste Schulbehörde kann für Fachschulen nach 
§ 2 Abs. 1 bestimmen, dass eine Gesamtheit von nach § 7 
abgeschlossenen Lernmodulen, deren Unterrichtsumfang 
geringer ist als der nach § 4 Abs. 1 Satz 2, einer besonderen 
beruflichen Teilqualifikation entspricht, für die auch eine be
sondere Berufsbezeichnung festgelegt werden kann. Sie kann 
auch von § 6 abweichende Aufnahmevoraussetzungen zur 
Erlangung der besonderen beruflichen Teilqualifikation fest
legen. Das Nähere regeln die Stundentafel und der Lehrplan.

(2) Schülerinnen und Schüler, die eine besondere berufliche 
Teilqualifikation erreicht haben, können auf Antrag ein 
Abschlusszeugnis erhalten. Es trägt die Bemerkung: „Der 
Abschluss der in diesem Zeugnis ausgewiesenen Lernmo- 
dule mit mindestens der Note „ausreichend“ entspricht der 
Qualifikation [Nennung der durch die oberste Schulbehörde 
festgelegten Qualifikation].“

(3) Besteht im Fall einer besonderen beruflichen Teilquali
fikation eine besondere Berufsbezeichnung, erhält das Ab
schlusszeugnis die zusätzliche Bemerkung: „[Name der Schü
lerin oder des Schülers] ist berechtigt, die Berufsbezeichnung 
[festgelegte Berufsbezeichnung] zu führen.“

§ 16
Zusatzqualifikation

(1) Fachschulen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 können die Weiterbil
dung zur technischen Betriebswirtin oder zum technischen 
Betriebswirt auf der dritten beruflichen Fortbildungsstufe 
anbieten.

(2) Der Lernumfang umfasst den durch § 53 d des Berufs
bildungsgesetzes vorgegebenen Mindestumfang und besteht 
aus Unterricht in fachrichtungsbezogenen Lernmodulen und 
Selbststudium in Verantwortung der Schülerinnen und Schü
ler. Das Nähere regeln die Stundentafel und der Lehrplan.

(3) Zugangsvoraussetzung ist der Nachweis eines Abschlusses 
nach § 11 an einer Fachschule nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, einer 
vergleichbaren einschlägigen beruflichen Fortbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung oder 
eines vergleichbaren hochschulischen Abschlusses sowie der 
Nachweis eines einschlägigen hauptberuflichen Beschäfti
gungsverhältnisses während der Gesamtdauer der Qualifika
tionsmaßnahme.

(4) Für die Leistungsfeststellungen und Leistungsbeurteilun
gen in den Lernmodulen gilt § 7 entsprechend.

(5) Der erfolgreiche Abschluss der Zusatzqualifikation setzt 
eine Abschlussprüfung in entsprechender Anwendung der 
§§ 8,9 und 10 Abs. 1 bis 4 voraus. Sie ist insgesamt bestanden, 
wenn die Voraussetzungen in entsprechender Anwendung 
des § 11 Abs. 1 erfüllt sind.

(6) Personen, die die Zusatzqualifikation erfolgreich absol
viert haben, erhalten ein Abschlusszeugnis; § 14 Abs. 1 und 3 
findet entsprechende Anwendung. Personen, die die Zusatz
qualifikation vorzeitig beenden, erhalten ein Abgangszeug
nis; § 14 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

(7) Das Abschlusszeugnis trägt folgende Zeugnisbemerkung:

„[Name der Schülerin oder des Schülers] ist berechtigt, die 
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Technische Betriebs
wirtin/Staatlich geprüfter Technischer Betriebswirt (Master 
Professional in technischer Betriebswirtschaft)“ zu führen.“

§ 17
Übergangsbestimmungen

(1) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits errichtete 
Fachbereiche und Fachrichtungen von Fachschulen bestehen 
fort. Schwerpunkte von Fachbereichen an Fachschulen, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung errich
tet sind, bestehen fort, solange dort Bildungsgänge nach dem 
bisher geltenden Recht (§ 18) zu Ende geführt werden.

(2) Bei Bildungsgängen an Fachschulen, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Verordnung auf der Grundlage des 
bisher geltenden Rechts (§ 18) in Voll- oder Teilzeitunterricht 
angeboten werden, besteht die jeweilige Unterrichtsform fort.

(3) Für Schülerinnen und Schüler, die einen Bildungsgang an 
einer Fachschule vor Inkrafttreten dieser Verordnung begon
nen haben, wird der Bildungsgang nach dem bisher geltenden 
Recht (§ 18) weitergeführt.

§ 18
Aufhebungsbestimmung

Vorbehaltlich der Regelungen in § 17 treten außer Kraft:
1. Fachschul Verordnung für in modularer Organisations

form geführte Bildungsgänge in den Fachbereichen Tech
nik, Wirtschaft, Gestaltung sowie Ernährung und Haus
wirtschaft vom 2. Oktober 2003 (GVB1. S. 347), geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Januar 2022 
(GVB1. S. 26), BS 223-1-24,

2. Fachschul Verordnung für in modularer Organisations
form geführte Bildungsgänge im Fachbereich Agrarwirt
schaft vom 19. Dezember 2003 (GVB1. 2004 S. 26), geän
dert durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. Januar 2022 
(GVB1. S. 26), BS 223-1-25.

Artikel 2
Änderung der Schulordnung für die 
öffentlichen berufsbildenden Schulen

Die Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schu
len vom 9. Mai 1990 (GVB1. S. 127; 1991 S. 87), zuletzt ge
ändert durch § 53 der Verordnung vom 16. Mai 2024 (GVB1. 
S. 143), BS 223-1-41, wird wie folgt geändert:

1. § 38 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 erhält folgende Fassung:
„8. Abschlusszeugnis der Fachschulen des Fachbereichs

a) Agrarwirtschaft, Gestaltung, Hauswirtschaft,
Technik oder Wirtschaft mit einem Vermerk ge
mäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Fachschulverordnung 
Agrarwirtschaft, Gestaltung, Hauswirtschaft,
Technik und Wirtschaft vom 30. Oktober 2024 
(GVB1. S. 351, BS 223-1-24) in der jeweils gelten
den Fassung,

b) Sozialwesen mit einem Vermerk gemäß § 12 
Abs. 3, § 17 Abs. 2 oder § 21 Abs. 2 der Fachschul
verordnung für in modularer Organisationsform 
geführte Bildungsgänge im Fachbereich Sozialwe
sen vom 2. Februar 2005 (GVB1. S. 50, BS 223-1- 
23) in der jeweils geltenden Fassung.“

2. Anlage 1 Nr. 2.3.2 wird gestrichen.
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Artikel 3
Änderung der Schullaufbahnverordnung

Die Schullaufbahnverordnung vom 15. August 2012 (GVB1. 
S. 291), zuletzt geändert durch § 22 der Verordnung vom 
19. April 2023 (GVB1. S. 124), BS 2030-45, wird wie folgt ge
ändert:

1. § 11 erhält folgende Fassung:

.§ 11
Lehramt der Lehrerin und des Lehrers 

für Fachpraxis

(1) Für das Lehramt der Lehrerin oder des Lehrers für 
Fachpraxis kann in das Beamtenverhältnis berufen wer
den, wer
1. a) eine Berufsausbildung sowie eine für die als Leh

rerin oder Lehrer für Fachpraxis angestrebte be
rufliche Fachrichtung geeignete und der zweiten 
beruflichen Fortbildungsstufe gemäß § 53 c Abs. 4 
Satz 3 Nr. 2 des Berufsbildungsgesetzes unterfallen
de Fachschulausbildung abgeschlossen hat oder

b) eine Berufsausbildung sowie eine für die als Leh
rerin oder Lehrer für Fachpraxis angestrebte be
rufliche Fachrichtung geeignete und der zweiten 
beruflichen Fortbildungsstufe gemäß § 53 c Abs. 4 
Satz 3 Nr. 1 des Berufsbildungsgesetzes unterfallen
de Prüfung bestanden hat oder

c) eine gleichwertige Ausbildung mit einer Prüfung 
abgeschlossen hat und

2. eine pädagogische Ausbildung von mindestens 18 Mo
naten mit einer Prüfung nach näherer Maßgabe der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung erfolgreich abge
schlossen hat.

Personen, die die Qualifizierung zur staatlich anerkann
ten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher 
oder zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin 
oder zum staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger 
abgeschlossen haben, müssen zusätzlich eine mindestens 
zweijährige einschlägige berufliche Tätigkeit nachweisen.

(2) Uber die Gleichwertigkeit eines Bildungstandes und 
die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit den Vorgaben 
des Absatzes 1 entscheidet das fachlich zuständige Minis
terium.

(3) In Fachgebieten, in denen es eine Prüfung der zweiten 
beruflichen Fortbildungsstufe gemäß § 53 c Abs. 4 Satz 
3 Nr. 1 oder Nr. 2 des Berufsbildungsgesetzes nicht gibt, 
erwirbt die Befähigung für das Lehramt der Lehrerin oder 
des Lehrers für Fachpraxis, wer
1. in diesem Fachgebiet eine Berufsausbildung abgeschlos

sen hat,
2. eine mindestens sechsjährige einschlägige hauptberufli

che Tätigkeit ausgeübt hat und

3. eine pädagogische Ausbildung von mindestens 18 Mo
naten mit einer Prüfung nach näherer Maßgabe der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung erfolgreich abge
schlossen hat.“

2. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. eine mindestens einjährige auf das Ausbildungs
fach bezogene fachpraktische Tätigkeit außerhalb 
des Schuldienstes ausgeübt hat und“.

b) Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 4
Änderung der Landesverordnung über die pädagogische 
Ausbildung und Prüfung für das Lehramt der Lehrerin 
oder des Lehrers für Fachpraxis und der Fachlehrerin 

oder des Fachlehrers an berufsbildenden Schulen

Die Landesverordnung über die pädagogische Ausbildung 
und Prüfung für das Lehramt der Lehrerin oder des Lehrers 
für Fachpraxis und der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
berufsbildenden Schulen vom 16. September 2013 (GVB1. 
S. 372; 2014 S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 9 der Ver
ordnung vom 3. September 2020 (GVB1. S. 423), BS 223-1-55, 
wird wie folgt geändert:

§ 2 erhält folgende Fassung:

.§ 2
(1) Zur pädagogischen Ausbildung für das Lehramt der Leh
rerin oder des Lehrers für Fachpraxis kann zugelassen wer
den, wer die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und Satz 2 der Schullaufbahnverordnung (SchulLbVO) oder 
des § 11 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SchulLbVO erfüllt. Die Entschei
dung nach § 11 Abs. 2 SchulLbVO trifft das fachlich zustän
dige Ministerium - Landesprüfungsamt für die Lehrämter an 
Schulen (Landesprüfungsamt).

(2) Zur pädagogischen Ausbildung für das Lehramt der Fach
lehrerin oder des Fachlehrers an berufsbildenden Schulen 
kann zugelassen werden, wer die Voraussetzungen des § 14 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 SchulLbVO erfüllt.

(3) Die Zulassung erfolgt nicht, wenn die Prüfung für das glei
che oder ein entsprechendes Lehramt nicht bestanden wor
den ist. Sie soll auch dann nicht erfolgen, wenn die Person 
nach einem früheren Ausscheiden aus einer pädagogischen 
Ausbildung die Zulassung beantragt, es sei denn, dass die Be
endigung aus wichtigem Grund auf eigenen Antrag erfolgt 
ist.“

Artikel 5 
Inkrafttreten

Artikel 3 und 4 treten mit Wirkung vom 1. November 2024 
in Kraft. Die Artikel 1 und 2 treten am 1. August 2025 in 
Kraft.

Mainz, den 30. Oktober 2024 
Die Ministerin für Bildung 

Stefanie Hubig


